
 
 

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG am 18. Juni 2026 

 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB 

 

Die Aktien der Deutsche EuroShop AG werden u. a. an der Börse in Frankfurt am Main 
gehandelt. Sie befanden sich am 31. Dezember 2025 zu 77,2 % (i. Vj. 76,4 %) im Besitz der 
Hercules BidCo GmbH, die aufgrund von Stimmbindungsvereinbarungen u. a. Alexander Otto 
zuzurechnen sind. Im Hinblick auf die Angaben zu direkten oder indirekten Beteiligungen am 
Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten, verweisen wir auf den Anhang und den 
Konzernanhang. 

Das Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2025 75.743.854 € (i. Vj. 76.464.319 €) und ist in 
75.743.854 (i. Vj. 76.464.319) nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) eingeteilt. Zum 31. 
Dezember 2024 besaß die Deutsche EuroShop AG 720.465 eigene Aktien, aus denen der 
Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte zustanden. Der Aufsichtsrat hat am 30. September 
2025 dem Beschluss des Vorstands zur Einziehung der eigenen Aktien zugestimmt. Die 
Kapitalherabsetzung wurde am 1. Oktober 2025 wirksam und das Grundkapital beträgt seitdem 
75.743.854 €, eingeteilt in 75.743.854 Aktien. Wir verweisen auch auf die Ausführungen im 
Abschnitt „13. Eigenkapital und Rücklagen“ im Konzernanhang. Der rechnerische Anteil einer 
Aktie am Grundkapital beträgt 1,00 €. 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sind in den §§ 84, 85 AktG und § 7 
der Satzung geregelt. Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus einer oder 
mehreren Personen; im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der Vorstandsmitglieder. 
Die Änderung der Satzung erfolgt nach §§ 179, 133 AktG sowie § 13 der Satzung. Nach § 13 Nr. 
4 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung zu 
beschließen, die nur die Fassung betreffen. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung am 29. August 2023 wurde der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. August 2028 
einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 38.232.159 € durch Ausgabe neuer 
auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Bis zum 31. Dezember 2025 wurde von dieser 
Ermächtigung kein Gebrauch gemacht. 

Die Hauptversammlung vom 29. August 2023 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 28. August 
2028 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des bei Wirksamwerden oder – sollte 
dieses geringer sein – bei Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals über die 
Börse zu erwerben. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden 720.465 Stück eigene Aktien über die 
Börse zurückerworben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von 0,942 % am 
Bilanzstichtag. Im Jahr 2025 wurden keine weiteren eigenen Aktien erworben. Mit Wirkung zum 
1. Oktober 2025 wurden 720.465 Stück eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital 
entsprechend herabgesetzt. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29. August 2023 wurde der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. August 2028 einmalig oder mehrmals Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 1,5 Mrd. € gegen Barleistung und/oder Sacheinlagen, 



 
 
insbesondere gegen die Beteiligung an anderen Unternehmen, zu begeben und den Inhabern 
der jeweiligen, unter sich gleichberechtigten Schuldverschreibungen Wandlungs- und 
Optionsrechte bzw. -pflichten auf neue Stückaktien der Gesellschaft in einer Gesamtzahl von 
bis zu 38.232.159 Stück nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen 
(„Anleihebedingungen“) zu gewähren. Die Schuldverschreibungen sowie die Wandlungs- und 
Optionsrechte bzw. -pflichten können mit und ohne Laufzeit begeben werden. Die 
Schuldverschreibungen können mit einer festen oder variablen Verzinsung ausgestattet 
werden, wobei die Verzinsung auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder 
teilweise von der Höhe der Dividende der Gesellschaft abhängig sein kann (Bedingtes Kapital 
2023). Bis zum 31. Dezember 2025 wurde von dieser Ermächtigung kein Gebrauch gemacht. 

Mit zwei Mitarbeitern wurde eine sogenannte Change-of-Control-Regelung vereinbart. Danach 
haben sie ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens eines Kontrollwechsels für zwölf Monate ein 
Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende, soweit ihnen die 
Gesellschaft mitgeteilt hat, dass sie in ihren derzeitigen Positionen nicht mehr eingesetzt 
werden.  

Ein Change of Control liegt vor, wenn die Deutsche EuroShop AG mit einer anderen Gesellschaft 
fusioniert, ein öffentliches Übernahmeangebot nach dem Deutschen Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetz (WpÜG) abgegeben und von den Aktionären mehrheitlich angenommen 
wurde, eine Eingliederung in einen neuen Unternehmensverbund erfolgt oder ein Going Private 
inklusive Delisting vollzogen wird.  

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhalten diese Mitarbeiter in diesem Fall eine 
Einmalzahlung in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern multipliziert mit der Anzahl der Jahre 
der Betriebszugehörigkeit, maximal jedoch begrenzt auf 24 Bruttomonatsgehälter. 

Im Übrigen gibt es derzeit im Deutsche EuroShop Konzern keine 
Entschädigungsvereinbarungen mit Mitgliedern des Vorstands oder weiteren Arbeitnehmern 
für den Fall eines Kontrollwechsels.  

Die wesentlichen Vereinbarungen der Deutsche EuroShop AG, die eine Klausel für den Fall einer 
Übernahme (Change of Control) der Deutsche EuroShop AG enthalten, betreffen hauptsächlich 
die Unternehmensanleihe sowie Kreditfazilitäten bzw. Darlehensverträge. Im Übernahmefall 
haben die jeweiligen Finanzierungsgeber gegebenenfalls das Recht, die Instrumente zu 
kündigen und fällig zu stellen bzw. die Rückzahlung zu verlangen. Dabei wird eine Übernahme 
angenommen, wenn ein Dritter die Kontrolle über die Deutsche EuroShop AG erlangt; dies kann 
auch eine gemeinschaftlich handelnde Gruppe sein. 

Hamburg, im Mai 2026 

Der Vorstand 


